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die territoriale Integrität der Deutschen Demokratischen Re
publik gerichtet sind, sowie Handlungen, die das Hoheitsge
biet oder den Verlauf der Staatsgrenze der Deutschen Demo
kratischen Republik beeinträchtigen. Dazu gehören:

a) das Schießen oder Werfen von Gegenständen über die 
Staatsgrenze,

b) das widerrechtliche Passieren der Staatsgrenze,
c) das widerrechtliche Eindringen in die See- oder Grenz

gewässer oder das widerrechtliche Verlassen der See
oder Grenzgewässer,

d) die Verletzung der Bestimmungen über das Ein- oder 
Auslaufen, den Aufenthalt oder das Durchfahren der 
See- oder Grenzgewässer,

e) das Vortäuschen eines Notfalles durch Wasser- oder 
Luftfahrzeuge Zum Zwecke des Aufenthaltes im Hoheits
gebiet,

f) der widerrechtliche Ein- oder Ausflug' über die Staats
grenze sowie die Nichteinhaltung der zugewiesenen 
Flugstrecken und -höhen oder der Weisungen des Flug
sicherungsdienstes,

g) die Beschädigung oder Zerstörung der zur Sicherung 
der Staatsgrenze errichteten Anlagen,

h) die widerrechtliche Entfernung oder Verlegung oder die 
Beschädigung oder Zerstörung der Grenzmarkierung 
oder anderer Kennzeichen der Staatsgrenze oder

i) die Durchführung land-, forst-, wasserwirtschaftlicher 
oder anderer Arbeiten oder Maßnahmen entgegen den 
entsprechenden völkerrechtlichen Verträgen.

III. Abschnitt 
Verantwortung für den Schutz der Staatsgrenze

§18
Pflichten der staatlichen Organe

(1) Die Schutz- und Sicherheitsorgane und die anderen 
zuständigen staatlichen Organe haben in enger Zusammen
arbeit die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit und Ordnung in den Grenzgebieten und den 
Seegewässem, des grenzüberschreitenden Verkehrs und zur 
Durchsetzung der Rechtsvorschriften zu treffen.

(2) Die Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Re
publik (nachfolgend Grenztruppen der DDR genannt) haben 
alle erforderlichen Maßnahmen zum zuverlässigen Schutz der 
Staatsgrenze zu treffen und im engen Zusammenwirken mit 
den anderen Schutz- und Sicherheitsorganen die territoriale 
Integrität der Deutschen Demokratischen Republik und die 
Unverletzlichkeit ihrer Staatsgrenze einschließlich ihres Luft
raumes und der Territorialgewässer zu gewährleisten.

(3) Die Abgrenzung der Verantwortung der Schutz- und 
Sicherheitsorgane beim Schutz der Staatsgrenze legt der Na
tionale Verteidigungsrat der Deutschen’Demokratischen Re
publik fest.

§19
Informationspflicht

Die Kommandeure der Grenztruppen der DDR informieren 
die zuständigen örtlichen Volksvertretungen und deren 
Organe, unterbreiten ihnen Vorschläge und erteilen auf Ver
langen Auskünfte über Probleme, die die Verantwortung der 
örtlichen Volksvertretungen und deren Organe zur Gewähr
leistung der Sicherheit und Ordnung im Grenzgebiet betref
fen.

§20
Mitarbeit der Bevölkerung

(1) Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
haben das Recht und die Pflicht, die Schutz- und Sicherheits

organe sowie die anderen staatlichen Organe bei der Erfül
lung ihrer Aufgaben zum Schutz der Staatsgrenze und bei der 
Durchsetzung der für die Grenzgebiete festgelegten Ordnung 
zu unterstützen. Bürger, die bei der Unterstützung der Schutz- 
und Sicherheitsorgane Schaden erleiden, erhalten Entschädi
gung für eingetretene Nachteile nach den Rechtsvorschriften.

(2) Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und be
reit sind, die Grenztruppen der DDR bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen, können auf Vorschlag gesellschaft
licher Organisationen oder Vereinigungen oder auf Grund 
einer persönlichen Bewerbung als freiwillige Helfer der 
Grenztruppen der DDR bestätigt und verpflichtet werden. 
Sie erhalten zu ihrer Legitimation einen Ausweis. Die Ent
pflichtung kann auf Antrag oder durch Zurücknahme der 
Bestätigung durch die Grenztruppen der DDR erfolgen.

IV. Abschnitt 
Befugnisse der Grenztruppen der DDR

§21
Recht zum Betreten

Die Angehörigen der Grenztruppen der DDR haben das 
Recht, zur Beseitigung eines im erheblichen Maße die Sicher
heit und Ordnung im' Grenzgebiet und in den Seegewässern 
gefährdenden oder störenden Zustandes Grundstücke, Woh
nungen, andere Räume oder Fahrzeuge zu betreten.

§ 2 2
Beseitigung von Gefährdungen oder Störungen

Wird die Sicherheit und Ordnung im Grenzgebiet durch 
eine Sache oder einen Zustand gefährdet oder gestört, haben 
die Angehörigen der Grenztruppen der DDR das Recht, vom 
Rechtsträger, Eigentümer oder sonstigen Nutzer der Sache 
oder vom Verursacher des Zustandes die Beseitigung, der 
Gefährdung oder Störung in angemessener Frist zu verlan
gen oder im Falle unmittelbar drohender Gefahr selbst vor
zunehmen.

§23
Personalienfeststellung und Klärung eines Sachverhaltes

(1) Die Angehörigen der*" Grenztruppen der DDR sind-'be
rechtigt, Personalien festzustellen oder aüfzunehmen, wenn 
es zur Erfüllung ihrer Aufgaben zum Schutz der Staatsgrenze 
und zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im 
Grenzgebiet unbedingt erforderlich ist.

(2) Können sich Personen nicht mit den für das Grenzgebiet 
erforderlichen Dokumenten ausweisen, ist eine Zuführung 
zulässig. Sie ist auch zulässig, wenn es zur Klärung eines die 
Sicherheit und Ordnung im Grenzgebiet erheblich gefährden
den Sachverhaltes unumgänglich ist, insbesondere, wenn der 
begründete Verdacht einer Grenzverletzung gegeben ist.

(3) Die freiwilligen Helfer der Grenztruppen der DDR 
haben das Recht, selbständig Personalien festzustellen oder 
aufzunehmen, wenn der begründete Verdacht einer Grenz
verletzung oder der Verletzung der Ordnung im Grenzgebiet 
gegeben ist. Sie dürfen Personen der nächsten Dienststelle 
der Grenztruppen der DDR zuführen oder einem Angehöri
gen der Grenztruppen der DDR bzw. einer Dienststelle oder 
einem Angehörigen der Deutschen Volkspolizei übergeben, 
wenn eine Grenzverletzung festgestellt oder begründet ver
mutet wird oder Personen sich nicht ausweisen können.

§24
Durchsuchung und Verwahrung

(1) Personen, die dringend verdächtig sind. Sachen bei sich 
zu führen, durch deren Benutzung die Sicherheit und Ord
nung im Grenzgebiet gefährdet oder gestört wird, oder die 
einer Einziehung unterliegen, dürfen einschließlich der von 
ihnen mitgeführten Gegenstände zum Zwecke der Verwah-


